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Erläuterungen: 

Basis des folgenden Berichts sind ausgewählte offene Forderungen, die in der Jahresab-

schlussbilanz der Stadt Beckum zum 31.12 2022 ausgewiesen sind. Im Bilanzentwurf sind 

rund 18,86 Millionen Euro als „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ aus-

gewiesen. Dieser Forderungsbestand wurde bereits mit 1,74 Millionen Euro wertberich-

tigt, sodass von einem tatsächlichen Forderungsbestand von 20,60 Millionen Euro auszu-

gehen ist. Diese Wertberichtigung erfolgt, da stets davon auszugehen ist, dass die offenen 

Forderungen nicht in voller Höhe befriedigt werden. Die Wertberichtigung wurde auf ein-

zelne Forderungen und pauschal vorgenommen. 

In dem Forderungsbestand vor Wertberichtigungen sind wesentliche Positionen hinsicht-

lich des Zahlungseingangs unkritisch, da es sich um Transferleistungen (Zuwendungen 

von Bund und Land), Kostenerstattungen oder Forderungen aus Grundstücksveräußerun-

gen handelt. Im Rahmen dieses Berichts zu betrachten bleibt ein Forderungsbestand von 

rund 3,77 Millionen Euro. Die Entwicklung ausgewählter offener Forderungen ist in der als 

Anlage 1 zur Vorlage beigefügten Tabelle mit Stand 10.11.2023 dargestellt. Zur Verdeut-

lichung der Werthaltigkeit des Forderungsbestandes sind zudem die hiervon im Jahr 2023 

mittels einer Niederschlagung abgeschriebenen Forderungen von rund 43.000 Euro dar-

gestellt. 

Im Ergebnis verbleibt hier ein Bestand an offenen Forderungen von rund 3,73 Millio-

nen Euro. Dementsprechend sind seit dem Jahresbeginn rund 1,78 Millionen Euro der be-

trachteten offenen Forderungen durch freiwillige Zahlungen oder durch die Aktivitäten 

des Vollstreckungsdienstes des Fachdienstes Stadtkasse und Steuern – im Unterhaltsbe-

reich des Fachdienstes Soziale Dienste – beglichen worden. 

Die als Anlage 2 zur Vorlage beigefügte Tabelle zeigt den Stand der betrachteten offenen 

Forderungen jeweils zum Ende der Jahre 2017 bis 2022.  

Anlage(n): 

1 Entwicklung ausgewählter offener Forderungen Beckum aus dem Jahr 2022 und aus 

Vorjahren 

2 Übersicht über den Stand ausgewählter offener Forderungen zum Ende der 

Jahre 2017 bis 2022 
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